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Berufsmaturitätsverordnung
Prioritär ist der Fachhochschulzugang 

In der Vernehmlassung ist die Berufsmaturitätsverordnung durchgefallen. Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat deshalb im Rahmen von Gesprächen mit den wichtigsten Partnern die Situation aufgearbeitet und ist nun daran, eine besser abgestützte und mehrheitsfähige Vorlage auszuarbeiten. Für Travail.Suisse hat dabei die Berufsmaturität primär ein Ziel zu erreichen: gute Voraussetzungen für den Zugang zu einem Fachhochschulstudium zu schaffen.  

Die Berufsmaturität ist ein Erfolgsmodell. Mit der Berufsmaturität und den Fachhochschulen hat das duale Berufsbildungssystem eine wichtige Aufwertung erfahren. Dieser Erfolg ist durch eine Reform der Berufsmaturitätsverordnung zu sichern und zu stärken. 
Bessere Voraussetzungen für den Zugang zu den Fachhochschulen schaffen

Durch die Einführung des Bolognasystems an den Fachhochschulen ist die Ausbildungsdauer gekürzt worden. Der Bachelor FH ist nicht identisch mit dem bisherigen FH-Diplom. Soll die hohe Qualität an den Fachhochschulen gesichert werden, so darf die Berufsmaturität nicht auch noch geschwächt werden. Vielmehr ist darauf zu achten, dass die Regelungen in der Berufsmaturitätsverordnung die Studierfähigkeit der Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden erhöht. Denn an den Fachhochschulen ist kaum mehr die Zeit vorhanden,  grössere Lücken bei den Studierenden zu schliessen. Der Artikel 3 des Vernehmlassungsentwurfs zur Berufsmaturitätsverordnung
 ist deshalb massiv zu überarbeiten und auf das Ziel der Studierfähigkeit hin auszuformulieren. Die Idee des Vernehmlassungsentwurfs, dass eine Berufsmaturität gegenüber dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis auch noch eine höhere berufsqualifizierende Komponente als zentrales Ziel beinhaltet, ist deshalb in den Hintergrund zu stellen. 
Interessen der Fachhochschulen berücksichtigen 
Ist die Studierfähigkeit das zentrale Element der Berufsmaturität, ist bei der Überarbeitung der Berufsmaturitätsverordnung den Anliegen der Fachhochschulen besondere Beachtung zu schenken. Die Schnittstelle Berufsmaturität/Fachhochschulstudium ist zu definieren und die Abschlusskompetenzen der Berufsmaturität sind mit den Einstiegskompetenzen in das Fachhochschulstudium zu koordinieren. 
Studierfähigkeit umfasst verschiedene Kompetenzbereiche
Im Gespräch zwischen BBT und Fachhochschulen ist zu beachten, dass die Studierfähigkeit nicht allein auf die Fachkompetenz ausgerichtet wird, sondern auch die anderen Kompetenzbereiche (Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz) mit einbezieht. 
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse 
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Artikel 3: Ziele


  1 Ziel des Berufsmaturitätsunterrichts ist es, den Berufslernenden im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen grundlegende Kenntnisse zu vermitteln sowie ihre geistige Offenheit und die Fähigkeit zum selbständigen Urteilen zu fördern. Der Berufsmaturitätsunterricht führt zu einer breit gefächerten, ausgewogenen und kohärenten Bildung. Die Berufslernenden gelangen zu jener persönlichen und beruflichen Reife, die Voraussetzung für ein Studium an einer Fachhochschule ist und die sie auf anspruchsvolle Aufgaben in Beruf und Gesellschaft vorbereitet. 


2 Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden sind fähig, sich den Zugang zu neuem Wissen zu erschliessen, ihre Neugier, ihre Vorstellungskraft und ihre Kommunikationsfähigkeit zu entfalten sowie allein und in Gruppen zu arbeiten. Sie verfügen über die Voraussetzungen, die Welt der Arbeit mit ihren komplexen Prozessen zu erkennen, sich darin zu integrieren, anspruchsvolle berufliche, fachspezifische Tätigkeiten zu übernehmen und sich beruflich weiterzuentwickeln. 


3 Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden beherrschen eine Landessprache und erwerben sich grundlegende Kenntnisse in zwei anderen nationalen oder fremden Sprachen. Sie sind fähig, sich klar und treffend zu äussern und lernen, Reichtum und Besonderheit der mit einer Sprache verbundenen Kultur zu erkennen. 


4 Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden finden sich in ihrer natürlichen, technischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt zurecht, und dies in Bezug auf die Gegenwart und die Vergangenheit, auf schweizerischer und internationaler Ebene. Sie sind bereit, Verantwortung gegenüber sich selbst, den Mitmenschen, der Gesellschaft und der Natur wahrzunehmen.








